
GZ. RV/2100723/2015

IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter X. in der Beschwerdesache Bf., über
die Beschwerde vom 18.09.2014 gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt als
belangter Behörde vom 22.08.2014, betreffend Vorsteuererstattung für den Zeitraum
1-12/2013 zu Recht erkannt: 

Der Beschwerde wird gemäß § 279 BAO Folge gegeben.

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert.

Die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern gemäß der Verordnung des Bundesministers
für Finanzen für den Zeitraum 1-12/2013 erfolgt mit (-) 4.388,16 Euro (Gutschrift).

 

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

 

Mit elektronischem Erstattungsantrag beantragte die Beschwerdeführerin (Bf.) – eine
deutsche GmbH – die Erstattung von Vorsteuern in Höhe von 4.388,16 €.

Im angefochtenen Bescheid wurde der Erstattungsbetrag mit 0 € festgesetzt. In seiner
Begründung verwies er darauf, dass die Rechnungen Nr. 1 und 2 nicht antragsgemäß
berücksichtigt werden konnten, weil die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder
Steuerregisternummer des Lieferers oder Dienstleistungserbringers unbekannt oder für
den Zeitraum ungültig sei.

In ihrer Beschwerde führte die Bf. aus, im ursprünglichen Antrag seien die
USt-ID-Nummern nicht mitübermittelt und ein Korrekturantrag auf Grund des
Ablehnungsbescheides sei über das Portal des Bundeszentralamtes für Steuern
in Deutschland vom System nicht angenommen worden. Daher wurden die zwei
Rechnungen angeschlossen, aus denen hervorgeht, dass zwei Kraftfahrzeuge von einer
österreichischen GmbH angekauft wurden.
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In ihrer Beschwerdevorentscheidung führte das Finanzamt (belangte Behörde)
aus, gemäß Art. 5 der Achten Mehrwertsteuer-Richtlinie der EU sei das
Vorsteuererstattungsverfahren nicht auf Lieferungen von Gegenständen anwendbar,
welche steuerfrei seien oder nach Art. 15 Nr. 2 der Richtlinie 77/388/EWG von der
Steuer befreit sein könnten. Da es sich im vorliegenden Fall um eine steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferung (Art. 7 UStG 1994) handle, könne eine Vergütung der
Vorsteuer im Vorsteuererstattungsverfahren nicht erfolgen.

In ihrem Vorlageantrag wandte sich die Bf. gegen die Sachverhaltsbeurteilung durch
die belangte Behörde und führte aus, die Fahrzeuge seien zwar an sie verkauft worden,
aber in Österreich verblieben und würden an die I. Austria GmbH vermietet. Beim
Vermietungsumsatz gehe die Steuerschuld auf die Mieterin über und würde dadurch in
Österreich versteuert.

In ihrem Vorlagebericht führte die belangte Behörde unter Hinweis auf die vorgelegten
Schriftstücke (das sind: Beschwerde, Beschwerdevorentscheidung, Vorlageantrag,
Rechnungen) aus, ihrer Ansicht sei auf Grund der bf. Sachverhaltsdarstellung dem Antrag
stattzugeben.

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Gesetzliche Bestimmungen:

Ausstellung von Rechnungen

§ 11 UStG 1994:

(1)

1. Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, ist er berechtigt,
Rechnungen auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen Unternehmer für
dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit sie nicht Unternehmer
ist, aus, ist er verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Führt der Unternehmer eine
steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im Zusammenhang mit einem
Grundstück an einen Nichtunternehmer aus, ist er verpflichtet eine Rechnung
auszustellen. Der Unternehmer hat seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung
innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung des Umsatzes nachzukommen.

2. Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn

• der leistende Unternehmer sein Unternehmen vom Inland aus betreibt oder sich die
Betriebsstätte, von der aus die Leistung erbracht wird, im Inland befindet,

• der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der die Lieferung oder sonstige Leistung
für sein Unternehmen bezieht oder eine juristische Person ist, die nicht Unternehmer ist,

• die Steuerschuld für die im anderen Mitgliedstaat ausgeführte Lieferung oder sonstige
Leistung auf den Leistungsempfänger übergeht und
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• der leistende Unternehmer in diesem Mitgliedstaat weder sein Unternehmen betreibt
noch eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat.

Dies gilt nicht, wenn mittels Gutschrift abgerechnet wird. Der Unternehmer hat seiner
Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte
sonstige Leistungen, für die der Leistungsempfänger entsprechend Art. 196 der
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. Nr. L
347 vom 11.12.2006 S. 1, die Steuer schuldet, spätestens am fünfzehnten Tag des
Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die sonstige Leistung
ausgeführt worden ist, nachzukommen.

Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn der leistende
Unternehmer sein Unternehmen vom Inland aus betreibt oder sich die Betriebsstätte, von
der aus die Leistung erbracht wird, im Inland befindet und die Lieferung oder sonstige
Leistung im Drittlandsgebiet an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder
an eine juristische Person, soweit sie nicht Unternehmer ist, ausgeführt wird.

3. Rechnungen müssen – soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes bestimmt
ist - die folgenden Angaben enthalten:

a) den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers;

b) den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers
der sonstigen Leistung. Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 10 000 Euro übersteigt,
ist weiters die dem Leistungsempfänger vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer anzugeben, wenn der leistende Unternehmer im Inland einen
Wohnsitz (Sitz), seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und der
Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird;

c) die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die
Art und den Umfang der sonstigen Leistung;

d) den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den
sich die sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die
abschnittsweise abgerechnet werden (beispielsweise Lebensmittellieferungen), genügt die
Angabe des Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht übersteigt;

e) das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und den anzuwendenden
Steuersatz, im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt;

f) den auf das Entgelt (lit. e) entfallenden Steuerbetrag. Wird die Rechnung in einer
anderen Währung als Euro ausgestellt, ist der Steuerbetrag nach Anwendung einer
dem § 20 Abs. 6 entsprechenden Umrechnungsmethode zusätzlich in Euro anzugeben.
Steht der Betrag in Euro im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung noch nicht fest, hat
der Unternehmer nachvollziehbar anzugeben, welche Umrechnungsmethode gemäß
§ 20 Abs. 6 angewendet wird. Der Vorsteuerabzug (§ 12) bemisst sich nach dem in
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Euro angegebenen oder jenem Betrag in Euro, der sich nach der ausgewiesenen
Umrechnungsmethode ergibt;

g) das Ausstellungsdatum;

h) eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung
der Rechnung einmalig vergeben wird;

i) soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt,
für die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht, die dem Unternehmer vom Finanzamt
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

4. Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes für eine noch
nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, so gelten die Vorschriften dieses
Bundesgesetzes über die Rechnungsausstellung sinngemäß.

Wird eine Endrechnung erteilt, so sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder
sonstigen Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge
abzusetzen, wenn über die Teilentgelte Rechnungen im Sinne dieses Absatzes ausgestellt
worden sind.

(1a) Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen aus, für die
der Leistungsempfänger nach § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs.
1c, Abs. 1d oder Abs. 1e die Steuer schuldet, hat er in den Rechnungen die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben und auf die
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen. Die Vorschrift über den
gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht anzuwenden.

Dies gilt auch, wenn der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im übrigen
Gemeinschaftsgebiet ausführt, für die eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung nach
Abs. 1 besteht.

Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im Sinne des § 19
Abs. 1 zweiter Satz oder des § 19 Abs. 1c aus, besteht keine Verpflichtung zur
Rechnungsausstellung nach Abs. 1, wenn er sein Unternehmen vom übrigen
Gemeinschaftsgebiet aus betreibt oder sich die Betriebsstätte, von der aus die Leistung
erbracht wird, im übrigen Gemeinschaftsgebiet befindet. Dies gilt nicht, wenn der
Leistungsempfänger mittels Gutschrift abrechnet. Eine solche Gutschrift hat auch die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers sowie den Hinweis auf
die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers zu enthalten. Die Vorschrift über
den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht anzuwenden. Richtet sich die
Rechnungsausstellung für eine nach § 3a Abs. 6 im Inland steuerbare sonstige Leistung,
für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 19 Abs. 1 zweiter Satz schuldet, nach
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes, hat diese spätestens am fünfzehnten Tag
des Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die sonstige Leistung
ausgeführt worden ist, zu erfolgen.
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(2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 und Abs. 1a gilt jede Urkunde, mit der ein
Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, gleichgültig, wie diese
Urkunde im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Die nach Abs. 1 und Abs. 1a erforderlichen
Angaben können auch in anderen Belegen enthalten sein, auf die in der Rechnung
hingewiesen wird.

Als Rechnung gilt auch eine elektronische Rechnung, sofern der Empfänger dieser Art
der Rechnungsausstellung zustimmt. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung,
die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Sie gilt nur unter der
Voraussetzung als Rechnung im Sinne des Abs. 1 und Abs. 1a, dass die Echtheit ihrer
Herkunft, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleistet sind. Echtheit
der Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des leistenden Unternehmers oder des
Ausstellers der Rechnung. Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass der nach diesem
Bundesgesetz erforderliche Rechnungsinhalt nicht geändert wurde. Der Bundesminister
für Finanzen bestimmt mit Verordnung die Anforderungen, bei deren Vorliegen diese
Voraussetzungen jedenfalls erfüllt sind.

Stellt der Unternehmer Rechnungen gemäß Abs. 1 und Abs. 1a aus, so hat er eine
Durchschrift oder Abschrift anzufertigen und sieben Jahre aufzubewahren; das gleiche gilt
sinngemäß für Belege, auf die in einer Rechnung hingewiesen wird. Auf die Durchschriften
oder Abschriften ist § 132 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung anwendbar. Die Echtheit
der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der elektronischen
Rechnungen müssen für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein.

(3) Für die unter Abs. 1 Z 3 lit. a und b geforderten Angaben ist jede Bezeichnung
ausreichend, die eine eindeutige Feststellung des Namens und der Anschrift des
Unternehmens sowie des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der sonstigen
Leistung ermöglicht.

(4) Die im Abs. 1 Z 3 lit. a bis c geforderten Angaben können auch durch Schlüsselzahlen
oder Symbole ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus der Rechnung
oder aus anderen Unterlagen gewährleistet ist. Diese Unterlagen müssen sowohl beim
Aussteller als auch beim Empfänger der Rechnung vorhanden sein, es sei denn, daß vom
Rechnungsaussteller öffentlich kundgemachte Tarife zur Verrechnung kommen.

(5) In einer Rechnung über Lieferungen und sonstige Leistungen, die verschiedenen
Steuersätzen unterliegen, sind die Entgelte und Steuerbeträge nach Steuersätzen zu
trennen. Wird der Steuerbetrag durch Maschinen (zB Fakturierautomaten) ermittelt und
durch diese in der Rechnung angegeben, so ist der Ausweis des Steuerbetrages in einer
Summe zulässig, wenn für die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatz angegeben
ist.

(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 400 Euro nicht übersteigt, genügen neben dem
Ausstellungsdatum folgende Angaben:     

1. Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers;
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2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die
Art und der Umfang der sonstigen Leistung;

3. der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über den sich die
Leistung erstreckt;

4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer
Summe und

5. der Steuersatz.

Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden.

Besteht nach Abs. 1 eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen
Gemeinschaftsgebiet ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen, ist eine
vereinfachte Rechnungsausstellung ausgeschlossen. Das gilt auch in den Fällen des § 19
Abs. 1 zweiter Satz und des § 19 Abs. 1c, wenn sich die Rechnungsausstellung nach den
Vorschriften dieses Bundesgesetzes richtet.

(7) – (11) …

(12) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung
einen Steuerbetrag, den er nach diesem Bundesgesetz für den Umsatz nicht schuldet,
gesondert ausgewiesen, so schuldet er diesen Betrag auf Grund der Rechnung, wenn
er sie nicht gegenüber dem Abnehmer der Lieferung oder dem Empfänger der sonstigen
Leistung entsprechend berichtigt. Im Falle der Berichtigung gilt § 16 Abs. 1 sinngemäß.

(13) Bei einer Minderung des Entgeltes ist eine Berichtigung der Rechnung im Sinne
des Abs. 12 nur vorzunehmen, wenn sich das Entgelt wegen des Abzuges von
Wechselvorzinsen vermindert hat.

(14) Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er eine
Lieferung oder sonstige Leistung nicht ausführt oder nicht Unternehmer ist, schuldet
diesen Betrag.

(15) Der Bundesminister für Finanzen kann aus Vereinfachungsgründen mit Verordnung
bestimmen, dass eine Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung von Rechnungen
entfällt.“

„Vorsteuerabzug

§ 12. (1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:     

1. Die von anderen Unternehmern in einer Rechnung (§ 11) an ihn gesondert
ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die im Inland
für sein Unternehmen ausgeführt worden sind.   Besteuert der Unternehmer nach
vereinnahmten Entgelten (§ 17) – ausgenommen Unternehmen im Sinne des § 17
Abs. 1 zweiter Satz – und übersteigen die Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 – hierbei
bleiben die Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen
außer Ansatz – im vorangegangenen Veranlagungszeitraum 2 000 000 Euro nicht, ist
zusätzliche Voraussetzung, dass die Zahlung geleistet worden ist. Soweit der gesondert
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ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor Ausführung der Umsätze entfällt, ist
er bereits abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden
ist. Wurde die Lieferung oder die sonstige Leistung an einen Unternehmer ausgeführt,
der wusste oder wissen musste, dass der betreffende Umsatz im Zusammenhang
mit Umsatzsteuerhinterziehungen oder sonstigen, die Umsatzsteuer betreffenden
Finanzvergehen steht, entfällt das Recht auf Vorsteuerabzug. Dies gilt insbesondere auch,
wenn ein solches Finanzvergehen einen vor- oder nachgelagerten Umsatz betrifft;

…“

Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein eigenes Verfahren für die
Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer geschaffen wird

StF: BGBl. Nr. 279/1995, BGBl. II Nr. 416/2001, BGBl. II Nr. 384/2003, BGBl. II Nr.
222/2009, BGBl. II Nr. 174/2010, BGBl. II Nr. 389/2010:

Erstattung der Vorsteuerbeträge in einem besonderen Verfahren

"Berechtigte Unternehmer

§ 1. (1) Die Erstattung der abziehbaren Vorsteuerbeträge an nicht im Inland ansässige
Unternehmer, das sind solche, die im Inland weder ihren Sitz noch eine Betriebsstätte
haben, ist abweichend von den §§ 20 und 21 Abs. 1 bis 5 UStG 1994 nach Maßgabe der
§§ 2, 3 und 3a durchzuführen, wenn der Unternehmer im Erstattungszeitraum    

1. keine Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 und Art. 1 UStG 1994 oder

2. nur steuerfreie Umsätze im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 3 UStG 1994 oder

3. nur Umsätze, bei denen die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht
(§ 19 Abs. 1 zweiter Unterabsatz UStG 1994) oder

4. im Inland nur Umsätze, die unter eine Sonderregelung gemäß § 25a, Art. 25a UStG
1994 oder eine Regelung gemäß Art. 358 bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG in einem
anderen Mitgliedstaat fallen,

ausgeführt hat.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Vorsteuerbeträge, die anderen als den in Abs. 1 bezeichneten
Umsätzen im Inland zuzurechnen sind.“

Aus sachverhaltsmäßiger Sicht ist Folgendes festzustellen:

Die Bf. hat in Österreich zwei Fahrzeuge angeschafft, die im Inland verblieben sind. Die
Rechnungen mit offenem Vorsteuerausweis und Umsatzsteueridentifikationsnummer des
liefernden Unternehmens wurden vorgelegt und von der belangten Behörde nicht weiter
in Zweifel gezogen. In der weiteren Folge wurden – den Ausführungen der Bf. zufolge –
die Fahrzeuge an österreichisches Unternehmen vermietet, wobei die Steuerschuld auf
die inländische Leistungsempfängerin übergeht. Somit haben die gelieferten Gegenstände
das Inland nicht verlassen, womit die Annahme einer innergemeinschaftlichen Lieferung
sich als unrichtig herausstellte.
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Die belangte Behörde schloss sich dem Sachvorbringen der Bf. an, weshalb sich das
Bundesfinanzgericht zu keinen weiteren Feststellungen veranlasst sah.

Da somit die Voraussetzungen der oa. Erstattungsverordnung zweifelsfrei gegeben waren,
war der Beschwerde Folge zu geben und die beantragten Vorsteuern zu erstatten.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

 

 

Graz, am 4. August 2017

 


